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Umgestaltung der Gemeindestraße Düsseldorfer Straße in einen 
Verkehrsberuhigten Bereich 
 
 
Aus polizeilicher Sicht ist von einer solchen Umgestaltung abzuraten 
 
In der bestehenden Ausbauform ist die Örtlichkeit in Bezug auf Ver-
kehrsunfälle unauffällig. Durch die Separierung und Einengung der 
Fahrbahn mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 Km/h ist 
das tatsächliche Geschwindigkeitsniveau gering. Eine sichere Füh-
rung des Radverkehrs sowie der Fußgänger ist gegeben. Aber auch 
die Querung der Fahrbahn ist durch das gute Sichtfeld und der ge-
ringen Geschwindigkeit gefahrlos möglich.  
Durch die Einrichtung einer Verkehrsberuhigten Zone benutzen alle 
Verkehrsteilnehmer die gesamten Verkehrsflächen gemeinsam und 
gleichberechtigt.  
Der Ausbau hat eine starke Ausweitung der Fahrspur zur Folge, wo-
durch die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge steigen wird. Fahrzeu-
ge dürfen bis an die Geschäfte fahren, können dort auch kurzzeitig 
halten, um z.B. Einkäufe ein zu laden.  
Bei einer Umgestaltung müssen Parkflächen ausgewiesen werden, 
die nur längs der bestehenden Fahrbahn im jetzigen rot markierten 
Bereich liegen können.  
Für Kinder ist die Querung einer Fahrbahn mit besonderen Gefahren 
verbunden. Sie können Geschwindigkeiten nicht einschätzen und 
sind der Meinung, das Fahrzeuge innerhalb eines Meters zum Still-
stand kommen. In Verbindung mit den entstehenden Sichtbehinde-
rungen durch Parker würde dort insbesondere für Kinder die Teil-
nahme am Straßenverkehr schwieriger und damit gefährlicher.  
Momentan benutzen die Radfahrer den farblich rot abgesetzten Teil 
der Fahrbahn als Radstreifen. Dies wird auch von den Fußgängern 
so akzeptiert, der Verkehr läuft konfliktfrei. In einem Verkehrsberu-
higten Bereich muss auch der Radfahrer Schrittgeschwindigkeit ein-
halten. Erfahrungsgemäß ist dies nicht der Fall. Zudem darf dann 
der gesamte Bereich befahren werden. Es wird zwangläufig zu Un-
fällen zwischen Radfahrern und Fußgänger kommen, da Fußgänger 
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keinen geschützten Bereich mehr haben, auf den Verkehr nicht achten  
und durch Geschäfte abgelenkt sind. 
 
Es würden die dargelegten  Gefahren für alle Verkehrsteilnehmer entstehen.  
Somit ist der vermeintlich erhöhte Komfort der Sicherheit unter zu ordnen,  
zumal sich die bestehende Verkehrsregelung bewährt hat und kein Handlungs- 
bedarf besteht. 
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